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§ 24a K-GWVG

K-GWVG - Karntner Gemeindewasserversorgungsgesetz - K-GWVG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.10.2024

1. (1)Die Abgabenbehdrden haben die Abgabepflichtigen in Bezug auf die laufenden GebUhren regelmafiig, jedoch
mindestens einmal jahrlich, von Amts wegen Uber den Wasserpreis pro Liter und Kubikmeter zu informieren.

2. (2)Gemeinden mit Wasserversorgungsanlagen, die mindestens 10.000 m*® Wasser pro Tag bereitstellen oder
mindestens 50.000 Personen mit Wasser versorgen, haben weiters mindestens einmal jahrlich tber die Struktur
der Benutzungsgebuhren pro Kubikmeter Wasser zu informieren. Dabei sind die fixen und die variablen Kosten
sowie, sofern die Gemeinde MalRnahmen zur Verbesserung oder Aufrechterhaltung des Zuganges zu Wasser fur
den menschlichen Gebrauch im Sinne des Art. 16 der Trinkwasserrichtlinie (EU) 2020/2184 getroffen hat, auch die
hierfir angefallenen Kosten zu berUcksichtigen.

3. (3)Die Informationen nach den Abs. 1 und 2 kdnnen auf jede geeignete und leicht zugangliche Weise,
insbesondere im Rahmen der Gebuhrenvorschreibungen erfolgen. Die Informationen kénnen in jeder digitalen
Form erfolgen, welcher der Abgabepflichtige der Abgabenbehdrde gegenliiber zugestimmt hat.

In Kraft seit 15.12.2023 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 24a K-GWVG
	K-GWVG - Kärntner Gemeindewasserversorgungsgesetz - K-GWVG


